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RS OGH 1987/7/15 1Ob623/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.07.1987

Norm

ABGB §880a A

Rechtssatz

Voraussetzung der Ersatzp0icht des Versprechenden ist, daß der von seinem Vertragspartner behauptete Schaden

gerade auf die Sorgfaltswidrigkeit oder gar die Unterlassung der zugesagten Bemühung zurückzuführen, diese also für

den geltend gemachten Schaden ursächlich ist.
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